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Erwägungen

E. 1
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz führt gegen A.________ eine
Strafuntersuchung wegen sexuellen Handlungen mit Kindern etc. Mit Verfügung vom 6.
Dezember 2021 entliess sie den bisherigen amtlichen Verteidiger und setzte Rechtsanwalt
Lukas Heimgartner per 7. Dezember 2021 als amtlichen Verteidiger ein. Diese Verfügung
wurde A.________ am 13. Dezember 2021 zugestellt. Am 4. Januar 2022 ersuchte dieser
das Kantonsgericht, Rechtsanwalt C.________ als amtlichen Verteidiger zu bestellen.

Mit Verfügung vom 12. Januar 2022 trat die Vizepräsidentin des Kantonsgerichts Schwyz
auf die von A.________ gegen die Verfügung vom 6. Dezember 2022 erhobene
Beschwerde nicht ein mit der Begründung, sie sei verspätet und setze sich überdies mit dem
angefochtenen Entscheid nicht auseinander.

Mit zwei wohl auf arabisch verfassten Eingaben vom 14. und vom 15. Februar 2022 wendet
sich A.________ ans Bundesgericht. Dieses setzte ihm daraufhin eine Frist an, um seine
Rechtsschrift in einer offiziellen Landessprache einzureichen. Mit Eingabe vom 21. Februar
2022 reichte A.________ eine Abschrift eines an ihn gerichteten Schreibens von
Rechtsanwalt B.________ des Anwaltsbüros C.________ ein mit dem Inhalt, sie seien
bereit, seine amtliche Verteidigung zu übernehmen; er solle ihnen die vorbereitete
Vollmacht unterschrieben zurückschicken, worauf sie dann ein Gesuch um Wechsel des
amtlichen Verteidigers stellen würden. In seinem Begleittext erklärt A.________
sinngemäss, er habe die Vollmacht am 26. Januar 2022 unterschrieben zurückschicken
wollen, aber die Staatsanwaltschaft habe den Brief unterdrückt; sie habe ihm zudem
Kontakte zum Konsulat und dem Bewährungsdienst verboten und letzterem untersagt, ihm
monatlich 300 Franken des ihm zustehenden Sozialgeldes auf sein Insassenkonto zu
überweisen.

Am 22. Februar 2022 reichte A.________ eine weitere, inhaltlich weitgehend
übereinstimmende Eingabe ein.

Mit Schreiben vom 22. Februar 2022 übermittelt das Kantonsgericht dem Bundesgericht
zwei weitere Schreiben von A.________, mit denen er dem Kantonsgericht mitteilte, dass
er Rechtsanwalt Lukas Heimgartner nicht wolle, sondern einen Anwalt des Büros
C.________.

Mit Eingabe vom 25. Februar 2022 (Eingang: 28. Februar 2022) teilt A.________ mit, dass
er Rechtsanwalt Heimgartner nicht wolle und er einen Vertrag gemacht habe mit dem Büro
C.________, dass die Staatsanwältin aber seinen Brief ans Büro C.________ unterdrücke
und er die Adresse der Bundespolizei in Bern benötige.



Mit drei weiteren Eingaben vom 24., 25. und 28. Februar 2022 (Eingang 1. März 2022)
wiederholt A.________ seine bereits in der am 28. Februar 2022 eingegangenen Eingabe
vom 25. Februar 2022 (siehe vorstehenden Absatz) enthaltenen Vorbringen; neu wendet er
sich zudem gegen eine Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 26. Januar 2022.

Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.

E. 2
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer strafrechtlichen
Angelegenheit. Dagegen steht die Beschwerde nach Art. 78 ff. BGG offen. Es ist allerdings
Sache des Beschwerdeführers, sowohl darzulegen, dass die Sachurteilsvoraussetzungen
erfüllt sind, soweit das nicht offensichtlich ist ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 133 II 249 E.
1.1; 353 E. 1), als auch, dass der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzt ( BGE 135
III 127 E. 1.6; 134 II 244 E. 2.1 und 2.2; je mit Hinweisen).

Die Kantonsgerichtsvizepräsidentin ist mit der angefochtenen Verfügung auf die
Beschwerde gegen die Bestellung von Lukas Heimgartner zum amtlichen Verteidiger des
Beschwerdeführers nicht eingetreten, weil sie verspätet erhoben und nicht begründet
worden sei. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens kann einzig sein, ob sie dadurch
Bundesrecht verletzte oder nicht. Dazu bringt der Beschwerdeführer indessen nichts vor,
seine Beschwerde geht vollständig an der Sache vorbei. Dies gilt auch, soweit sie sich
gegen eine (dem Bundesgericht nicht bekannte) Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 26.
Januar 2022 wendet, da diese nicht kantonal letztinstanzlich und damit beim Bundesgericht
nicht anfechtbar ist.

Auf die Beschwerde ist damit wegen Verletzung der gesetzlichen Begründungspflicht nicht
einzutreten, wobei auf die Erhebung von Gerichtskosten ausnahmsweise verzichtet werden
kann.
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